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Notlagentarifverträge werden von den Gewerkschaften - unter bestimmten 
Voraussetzungen - bereits seit Jahren vereinbart

• Definition des „klassischen Notlagentarifvertrages“ am Beispiel der ver.di-Grundsätze für 
Notfall- und Härtefallvereinbarungen:

– Im begründeten Einzelfall
– kann für insolvenzfähige Betriebe/Unternehmen, 
– deren wirtschaftliche Existenz nachweislich bedroht ist, 
– vom Grundsatz der Ablehnung tarifvertraglicher Öffnungsklauseln

bzw. ähnlicher Regelungen, mit denen eine Verschlechterung von 
materiellen Regelungsinhalten eines Flächentarifvertrages bzw. 
Tarifvertrages verbunden ist, (…) abgewichen werden.

• Es existieren aber auch tarifvertragliche Regelungen „zur Verbesserung
der wirtschaftlichen Situation“ bzw. zur „Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit“.

• Hier soll jedoch auf den „Notlagentarifvertrag“ zugespitzt werden.

Anwendungsfall
ist das in seiner

Existenz bedrohte
Unternehmen

(„Krise“) 
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Aus der Definition des Begriffs „Krise“: Fällt die Krise vom Himmel?

• Ursprung des Begriff der „Krise“ im 
Altgriechischen („crisis“) 

• regelmäßig als „Zuspitzung einer 
ungünstigen Entwicklung“ verstanden:

• 'Kri·se, die; -,-n 1.Zuspitzung, Höhe-
und/oder Wendepunkt einer gefährlichen 
oder unsicheren Entwicklung 2. MEDIZIN 
Höhe- und/oder Wendepunkt einer 
Krankheit, Krisis 3. WIRTSCHAFT 
ungünstige, schlechte konjunkturelle 
Phase 4. politischer Spannungszustand, 
der zu einer militärischen 
Auseinandersetzung führen kann 5.
Hemmung, Infragestellung einer 
Entwicklung, einer gegebenen Struktur 
oder Situation durch akute 
Schwierigkeiten
Quelle: Langenscheidt Fremdwörterbuch Online, 
http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html

• Im Allgemeinen auch so zugespitzte Defini-
tion des Begriffs “Unternehmenskrise“: 

• Sie bezeichnet „die Notsituation eines 
Unternehmens, gleichsam als Ergebnis 
eines ungewollten Prozesses, in dessen 
Verlauf die Erfolgspotenziale, das 
Reinvermögen und / oder die Liquidität des 
Unternehmens sich so ungünstig entwickelt 
haben, dass seine Existenz akut bedroht 
ist.“
(Quelle: Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2002, 12. Auflage, 
Band II, Abschn. F, Tz. 21.)

• Verkürzt betrachtet, lassen diese 
Definitionen folgenden Schluss zu:
– Die Krise bricht in einem Moment 
– urplötzlich mit beinah naturwüchsiger Gewalt 
– schicksalhaft über das Unternehmen herein.

• Das mag für die Konjunkturkrise (teilweise) 
gelten – gilt jedoch nicht für Strukturkrisen! 

http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html
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Die Unternehmenskrise eines ist jedoch i.d.R. kein plötzliches Ereignis. Sie 
entwickelt sich vielmehr prozesshaft über einen – i.d.R. längeren – Zeitraum.

• Gefahr konkreter / akuter
Zahlungsunfähigkeit oder
• bereits eingetretene 

Zahlungsunfähigkeit

• Verluste, die das Eigen-
kapital aufbrauchen

• Gefahr der drohenden
Überschuldung

• (Zer)Störung der (lang-
fristigen) Erfolgsfaktoren

Strategische Krise Ergebniskrise Liquiditätskrise

Insolvenz
Klassische Entstehungsreihenfolge

Handlungsspielraum Handlungsdruck

(Drohender) Einbruch
beim Absatz eines wesent-

lichen Produktbereichs
durch Ersatz dieses Produk-
tes durch neue Technologie.

Umsatzeinbruch in Folge des
Wegbrechens des Produkt-
bereiches würde zu einem

Aufbau von Lagerbeständen
führen, was wiederum mit

einer Ausweitung der Fremd-
finanzierung (Kapitalbindung)

verbunden sein würde

Umsatzeinbußen würden zu
Einnahmeverlusten führen

und der weitere Fremdfinan-
zierungsbedarf würde die 

bestehenden Kreditlinien auf-
zehren, so dass es zu Kredit-
restriktionen käme und die Li-
quiditätskrise verschärft würde.

beispiel-
hafter
Ablauf:

3 Phasen
der Unter-
nehmens-
Krise:
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Wird die Krise festgestellt, so wird diese Notsituation „entweder durch die Sanie-
rung* (…) überwunden oder sie endet im Zusammenbruch des Unternehmens.“

Strategische Krise Ergebniskrise Liquiditätskrise

Insolvenz?

Klassische Entstehungsreihenfolge

Handlungsspielraum

Schwierigkeit der Erkennung

Handlungsdruck

Strategiekrise gilt als das 
am schwierigsten erkenn-
bare Krisenstadium, da die 

Indikatoren, die für eine 
strategische Krise sprechen, 

einerseits teilweise nur 
schwer messbar sind

Erfolgskrise kann (zumin-
dest zeitweise) verschleiert 
sein, wenn das betriebliche 
Ergebnis durch die Auflö-
sung stiller Reserven (z.B. 
Auflösung von Rückstel-
lungen) noch positiv dar-
gestellt wird, obwohl das 

eigentliche operative Ergeb-
nis bereits negativ ist.

Liquiditätskrise in der die 
Zahlungsfähigkeit massiv 

bedroht ist, ist offensichtlich, 
wenn die Gläubiger (z.B. 

Banken. Lieferanten) keine 
weiteren Kredite gewähren.

Erkennung
der Krise
schwierig:

* lat. „sanare“
= heilen

Quelle:
WP-Handbuch, a.a.O.

Sanierung*?
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• Jahresabschlüsse/
Prüfungsberichte
• Kapitalflussrechnung
• Interne Reportings

• Monats-/Quartals-
Abschlüsse YTD
• Interne Reportings YTD
• Liquiditätsstatus
• ggf. Überschuldungs-

status

• Integrierte Planungs-
rechnung (GuV, Bilanz,
Kapitalflussrechnung)
• Liquiditätsplanung
• Personalplanung
• „Businessplan“

Der Abschluss eines Notlagentarifvertrages setzt deshalb zunächst voraus, 
dass eine Notlage (definiert als Existenzgefährdung) vorliegt. 

Dies erfordert eine betriebswirtschaftliche Prüfung, die sich auf drei zeitliche 
Phasen bezieht:

Für jede Analysephase ist eine spezifische Datenbasis erforderlich: 

• Ergebnis
• Eigenkapital
• Cash-Flow
• Liquidität

• Ergebnissituation
• Eigenkapital
• Liquidität

• Vermögens-,
• Finanz- und
• Ertragsentwicklung

(1) bisherige
Entwicklung

(2) aktuelle
wirtschaftliche Lage

(3) voraussichtliche
Entwicklung

heuteVergangenheit Zukunft

Zeit
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Der Notlagentarifvertrag wirkt sich (i.d.R.) nur auf die zukünftige Entwicklung 
des Unternehmens aus.

• Zur Einschätzung der künftigen Entwicklung sind deshalb mindestens zwei Szenarien nötig:
1.) Entwicklung ohne Notlagen-TV
2.) Entwicklung mit Notlagen-TV

� Aber: Jeder Notlagentarifvertrag wirkt allenfalls temporär!

heuteVergangenheit Zukunft

Zeit

Szenario 1
mit Not-TV

Szenario 2
ohne Not-TV

Ergebnis

+

+/- 0

-
Zeit

Szenario 2
ohne Not-TV

Szenario 1
mit Not-TV

Not-TV
läuft aus
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Wie der „typische Verlauf“ des ordentlichen betrieblichen Ergebnisses zeigt, 
wirkt eine Sanierung ohne strategische Neuausrichtung i.d.R. nicht nachhaltig!

€

Zeit
(Jahre)

Krise tritt
erstmals in

Erscheinung

Typischer Verlauf des ordentlichen betrieblichen Ergebnisses in der Krise

Operative
Ergebnisver-
besserungen

greifen

Innerbetriebliche Reser-
ven zur operativen 

Ergebnisverbesserung 
weitgehend ausgeschöpft

Strategische
Neuausrichtung

unterbleibt

Krisen-
nachrichten Mit anderen

Worten: Der bloße
Verzicht der ArbN
(z.B. z.B. i.R. eines
Not-TV“) ist keine

Sanierung!!!
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• „Fresh Money“
• Forderungsabbau

• Gefahr konkreter / akuter
Zahlungsunfähigkeit oder
• bereits eingetretene 

Zahlungsunfähigkeit

• Verluste, die das Eigen-
kapital aufbrauchen

• Gefahr der drohenden
Überschuldung

• (Zer)Störung der (lang-
fristigen) Erfolgsfaktoren

Wenn die Unternehmenskrise drei einander folgende Stadien hat, besteht eine 
Sanierung aus Maßnahmen gegen jedes bereits eingetretene Krisenstadium

Festzuhalten bleibt: Ein Notlagentarifvertrag ohne ein umfassendes und 
schlüssiges Sanierungskonzept ist sinnlos!!!

Strategische Krise Ergebniskrise Liquiditätskrise

Wirksamkeit von
Sanierungsmaßnahmen

langfristig

mittelfristig

kurzfristig

Neuausrichtung
der Produkt- und
Leistungspalette Beseitigung von

„Altlasten“
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Nicht zuletzt aus diesem Grunde heißt es in den ver.di-Grundsätzen für Notfall-
und Härtefallvereinbarungen:

• „Die Vereinbarung einer Absenkung von materiellen Regelungsbestandteilen ist nur 

zulässig, wenn als Voraussetzung dafür die Vorlage eines plausiblen, mitbestimmten 

Sanierungskonzeptes, einschließlich eines Perspektivkonzeptes für das Unternehmen bei 

den Tarifvertragsparteien verpflichtend vorgesehen ist.“

• Die Frage ist deshalb, welche Anforderungen an ein

– plausibles è Welche Sanierungsbereiche und welche Maßnahmen? 

– mitbestimmtes è Wie ist der Sanierungsprozess strukturiert?

● Analyse-, Konzeptions- und Umsetzungsphase

● Projektstruktur, Mitbestimmung im Sanierungsprozess

Sanierungskonzept aus der Sicht von Arbeitnehmervertretungen zu stellen sind.


